
Amtliche Nachrichten An einen Haushalt Zugestellt durch Post.at 

 

Die Maßnahmen zur Rattenbekämpfung liegen im Wirkungsbereich  der Gemeinde. 
 

Wir dürfen an die Bevölkerung die Frage stellen, ob ein Rattenaufkommen im Gemeindegebiet 
von Opponitz feststellbar ist.  

Wenn ein derartiger Missstand bekannt ist, bitten wir um Meldung am Gemeindeamt. 
 

„GEMEINSCHAFT (ER) LEBEN – 
soziale Beziehungen gestalten“ 
 

am FREITAG, 04. MAI 2012  
 

um 19.00 UHR 
 

ins GH KIRCHENWIRT-AIGNER  
 

herzlich ein. 
 

Referent: Bernd Kronowetter 

  

Amtliche Nachrichten 
Berichte und Informationen 

Gemeinde Opponitz 
 

  

  Nummer 03/2012                                                  27.04.2012 
 

 

 
 

Liebe Opponitzerinnen und Opponitzer ! 
 
Nachstehend wollen wir Sie über die aktuellen Gegebenheiten in 
unserer Gemeinde informieren: 
 
 
Vortrag der Gesunden Gemeinde 
 
 

Die Gesunde Gemeinde Opponitz lädt zum Vortrag 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Bei freiem Eintritt freut sich die Gesunde Gemeinde Opponitz auf Ihr Kommen. 
 
 
 

Rattenaufkommen in der Gemeinde 

 
 

 
 

AUS DEM INHALT: 
 
 Vortrag Gesunde Gemeinde 
 

 Rattenaufkommen 
 

 Gartenhäuser Bewilligung 
 

 Polizei – Ausbildungsplätze 
 

 Sperrmüllservice 2012 
 

 Rotes Kreuz - Essen auf Räder 
 

 Inserat Fachschule Amstetten 
 

 LFS Gießhübl  
 

 Narzissenwandertag 
 

 Kapelleneinweihung 
 
 
Beilage: Anmeldung Sperrmüll 
         
  

Einmal mehr widmen wir uns dem mentalen Gesundsein,  
einem der Grundpfeiler unserer Gesundheit. 

 

Ganz wesentlich dafür sind die verschiedenen Beziehungen,  
die unser Leben bereichern und die für  
unser Wohlbefinden grundlegend sind.  

 

Oft denkt man zuallererst nur an die Partnerschaft und die eigene 
Familie. Es sind aber auch die Freunde, ArbeitskollegInnen  

oder Beziehungen zu anderen Mitgliedern in Vereinen ...,  
die unser Leben noch lebenswerter machen.  
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Erst bewilligtes Gartenglück ist echtes Gartenglück 
 
Gartenhäuser, Gartenhütten, Gewächshäuser und Pergolen sprießen gerade im Frühjahr wie 
die Schwammerl aus den Gärten. Damit aber auch baubehördlich bei der Aufstellung alles 
mit rechten Dingen zugeht raten Gemeinden und Baumärkte zur Nachfrage am Gemeinde-
amt. Denn grundsätzlich besteht auch für Gartenhäuser Bauanzeige- oder Baubewilligungs-
pflicht.  
 
„Ausgenommen sind unter gewissen Umständen lediglich kleinere Gerätehütten oder Gewächshäu-
ser, wenn die Grundrissfläche 10m2 nicht übersteigt und auch einige andere Bedingungen erfüllt 
sind“, erklärt der Bezirkschef der Gemeindevertreter Bgm. DI Johannes Pressl. „Man sollte auf je-
den Fall zur Sicherheit am Gemeindeamt fragen“ ergänzt Friedrich Schrittwieser, Marktleiter beim 
Baumarkt-Branchenführer in Amstetten. „Seitens der BauMax AG weisen wir unsere Kunden auch 
immer darauf hin, nachzufragen.“ sagt er. 
 
„Wir wollen nichts komplizierter machen als es ist – sondern den Gartenbesitzern einfach Sicher-
heit geben.“ erklärt Pressl. „Denn beim Bauverfahren werden Anrainerrechte geprüft und damit 
Streitereien von vornherein ausgeschaltet. Und es geht uns auch um die dauerhafte Sicherheit für 
die Gartenhausbesitzer.“ Ausreichende Schneelasten oder die Beständigkeit bei Wind und Wetter 
und eine ausreichende Statik ist auch bei Gartenhütten erforderlich und das wird auch von den Ge-
meindeämtern zur langfristigen Sicherheit der Bauwerber eingefordert, erläutert er. Und wenn laut 
der NÖ. Bauordnung keine Bewilligungspflicht besteht, dann sagen das die Gemeindemitarbeiter 
auch und auch das gibt Sicherheit für die Gartenbesitzer, meint Pressl. 
 
Die gesetzlichen Grundlagen für die Bauanzeige und Baubewilligungspflicht von Gartenhäusern 
sind für jedermann in der aktuellen Fassung der NÖ. Bauordnung nachzulesen. Am besten unter 
http://www.noel.gv.at/Bauen-Wohnen/Bauen-Neubau/NOe-Bauordnung/Bauordnung1996.html. 
oder sonst persönlich am Gemeindeamt, wo viele Gemeinden auch eigene Bausprechtage anbieten!  
 
 
 
Ausbildungsplätze für Polizeidienst 
 
Vom Landespolizeikommando für Niederösterreich ist beabsich-
tigt, im Jahr 2012, Frauen und Männer für den Polizeidienst auf-
zunehmen. Die Ausbildung dauert zwei Jahre. 
 
Die Ausbildungsplätze werden gemäß §§ 20 und 21 Absatz 1 
Ausschreibungsgesetz 1989 (AusG), BGBl 85/1989 idgF, ausge-
schrieben. Die Ausschreibungsfrist endet mit 31.12.2012. 
 
Bewerberinnen und Bewerber für die Ausbildungsplätze müssen folgende Voraussetzungen 
erfüllen: 
 

• Österreichische Staatsbürgerschaft; 
 

• Volle Handlungsfähigkeit; 
 

• Ein Mindestalter von 18 Jahren bei Eintritt in den Polizeidienst; 
 

• Bei Männern der abgeleistete Präsenzdienst oder Zivildienst (für die Erlöschung der Zivil-
dienstpflicht ist ein Antrag gem. § 6b Zivildienstgesetz erforderlich); 
 

• Bis zum Beginn der Ausbildung eine Lenkberechtigung für die Klasse B, die ohne Aufla-
gen, die eine fahrzeugbezogene Anpassung für diese Klasse vorsehen würden, erteilt wurde 
(§ 4 Abs. 1 Führerscheingesetz-Gesundheitsverordnung); 

http://www.noel.gv.at/Bauen-Wohnen/Bauen-Neubau/NOe-Bauordnung/Bauordnung1996.html
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Das Auswahlverfahren umfasst: 

 

• Eine schriftliche Eignungsprüfung im Sinne des Unterabschnittes B des AusG 1989 (Diktat, 
Grammatiktest, Intelligenztest und Persönlichkeitsfragebogen; 
 

• Ein Aufnahmegespräch; 
 

• Einen sportmotorischen Leistungstest (Laufen, Schwimmen, Liegestütze und medizinischer 
Bewegungskoordinationstest, Bergungssimulation); 
 

• Eine polizeiärztliche Untersuchung zur Feststellung der körperlichen Eignung für den Poli-
zeidienst; sämtliche notwendigen Facharztbefunde müssen von den Bewerberinnen und Be-
werbern auf eigene Kosten beigebracht werden; 
 

• Eine Abklärung der Vertrauenswürdigkeit im Zuge einer Sicherheitsüberprüfung gem. § 55 
ff SPG. 

Die Reihung der Bewerberinnen und Bewerber erfolgt nach dem erreichten Punkteergebnis. Dieses 
gilt gemäß § 44 Abs. 4 AusG 1989 bundesweit auch für weitere Ausschreibungen der Landespoli-
zeikommanden, die innerhalb eines Jahres erfolgen - gerechnet ab dem Tag des letzten Teils des 
Auswahlverfahrens. Das Endergebnis des Auswahlverfahrens wird den Bewerberinnen und Bewer-
bern vom Landespolizeikommando schriftlich mitgeteilt. 
 
Dienstverhältnis: 
 

Im Fall der Aufnahme wird ein Ausbildungsverhältnis begründet. Es dient zur Vorbereitung auf die 
Verwendung als Polizistin bzw. als Polizist („Exekutivbediensteter“) und enthält eine theoretische 
Ausbildung in einem Bildungszentrum der Sicherheitsexekutive sowie Praktika in Polizeidienststel-
len. 
 

Das Ausbildungsverhältnis wird vorerst per Dienstvertrag auf 24 Monate befristet. Für die ersten 
zwölf Monate des Dienstverhältnisses („Grundausbildung“) gebührt ein Ausbildungsentgelt von 
monatlich 50,29 Prozent des Gehalts einer Beamtin bzw. eines Beamten der „Allgemeinen Verwal-
tung“ in der Dienstklasse V, Gehaltsstufe 2 (rund 1.140 Euro brutto) zuzüglich der nach den Best-
immungen des § 8a Abs. 2 VBG 1948 idgF vorgesehenen Sonderzahlung (13. Und 14. Gehalt). Ab 
dem 13. Monat des Vertragsverhältnisses gebühren überdies die für Exekutivbeamtinnen und Exe-
kutivbeamte der Verwendungsgruppe E2c vorgesehenen exekutivspezifischen Zulagen und Neben-
gebühren. 
 

Bei Ablegung der Dienstprüfung und nach Ende des befristeten Dienstverhältnisses wird ein öffent-
lich rechtliches Dienstverhältnis als Exekutivbedienstete bzw. Exekutivbediensteter der Verwen-
dungsgruppe E2b begründet.  
 
Bewerbung: 
 

Schriftliche Bewerbungen können per Post oder persönlich beim Landespolizeikommando für 
Niederösterreich in 3100 St. Pölten, Neue Herrengasse 15, eingebracht werden. Berücksichtigt 
werden jene Bewerbungen, die spätestens am letzten Tag der Ausschreibungsfrist beim Landespoli-
zeikommando einlangen. 
 

Die für die Bewerbung erforderlichen Unterlagen sowie weitere Informationen zum Auswahlver-
fahren und zum Polizeiberuf allgemein sind im Internet unter www.bundespolizei.gv.at abrufbar 
oder beim Landespolizeikommando erhältlich. 
 
Gleichbehandlung: 
 

Gemäß § 6 Bundes-Gleichbehandlungsgesetz 1993 idgF wird darauf hingewiesen, dass Bewerbun-
gen von Frauen um die ausgeschriebenen Ausbildungsplätze besonders erwünscht sind. 
 
Für das Landespolizeikommando NÖ: Der Landespolizeikommandant Popp, B.A., GenMjr)  
 
 

http://www.bundespolizei.gv.at/
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Sperrmüllservice am 12. Juni 2012 
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Soll Ihr Sperrmüll von zu Hause abgeholt werden - bitte beiliegenden Anmeldebrief ausfüllen 
und bis spätestens 31.05.2012 am Gemeindeamt abgeben oder online anmelden unter 
www.gvuam.at. 
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Essen auf Rädern a la carte 
 

 

  

Essen auf Rädern a la carte - Essen wie selbst gekocht  

Das Rote Kreuz bietet ein System, das ohne großen Aufwand auf die unterschiedlichen Bedürfnisse 
der Senioren eingeht und Selbstbestimmung und Auswahl ermöglicht.   

Über 110 Hauptspeisen in sieben Kostarten stehen bei Zuhause Essen à la carte zur Auswahl. Die 
tiefgekühlten Suppen, Hauptspeisen, Salate und Desserts werden telefonisch oder persönlich bestellt 
und einmal pro Woche geliefert. Die Speisen können ganz nach dem persönlichen Geschmack -    
"à la carte" - ausgewählt werden.   

Vernünftige Ernährung wirkt gesundheitserhaltend und spendet Energie. Dabei darf der Genuss 
nicht zu kurz kommen. Bereits bei der Auswahl der Zutaten wird bei "Zuhause Essen à la Carte" auf 
höchste Qualität geachtet. Die Zusammensetzung der Speisen entspricht den Anforderungen der 
modernen Ernährungswissenschaft und selbstverständlich stehen auch cholesterinarme Speisen und 
Diabeteskost zur Auswahl. Die Gerichte werden nach österreichischen Rezepten zubereitet und fein 
abgeschmeckt. Durch eine rasche Verarbeitung der Speisen und nährstoffschonendes Schockfrosten 
bleiben wertvolle Nähr- und Vitaminstoffe erhalten.   

Gerade bei der täglichen Verpflegung von Senioren bestimmen viele Einflussfaktoren wie persönli-
che Vorlieben, Gewohnheiten, Gesundheit und vieles mehr das Angebot der richtigen Speisen. 
Körperliche und geistige Frische hängt stark vom richtigen Essen und Trinken ab. Kulinarische Ak-
tivitäten bringen so neben dem Genuss des Geschmacks auch noch den Genuss der Abwechslung.  

www.zuhauseessen.at   Bestelltelefonnummer 059144 200 
 
 
 
Inserat der Fachschule für wirtschaftliche Berufe in Amstetten 
 
Sie suchen eine gute Ausbildung für Ihre Tochter oder Ihren Sohn nach der Hauptschule? 
Melden Sie Ihr Kind jetzt bei uns an: 
 

Einjährige Wirtschaftsfachschule 
Dreijährige Fachschule für wirtschaftliche Berufe  

(mit Ausbildung zum/r Kinderbetreuer/in) 
 

Rathausstraße 16, 3300 Amstetten 
www.fwamstetten.ac.at 

Direktion: Mag. Leopold Dirnberger, Tel. 0 676/316 82 93 
 

 
 

http://www.zuhauseessen.at/
http://www.fwamstetten.ac.at/
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Tag der offenen Tür in der LFS Gießhübl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Opponitzer Narzissenwandertag  
 

Donnerstag (Christi Himmelfahrt), 17. Mai 2012 
 

Start von 9.00 bis 12.00 Uhr in der Mirenau 
 
 

 
   Die Route ist auf die herrliche Frühlings-

landschaft des Ybbstales abgestimmt und 
bietet ein beeindruckendes Panorama.  
Streckenlänge ca. 10 km       
Gehzeit ca. 3,5 Std. 
 
Der Start erfolgt in der Nähe des Hauses  
„Mirenau“ (beim Kraftwerk Opponitz 
sind ausreichend Parkplätze vorhanden - 
Hinweisschilder an der B 31 beachten!).  
Über die Bauernhäuser Klein Rehau, 
Groß Rehau wandern wir zum Haus 
Steinwand - der Labestation.  Weiter Rich-

tung Bauernhaus Kaiserleiten mit schönem 
Ausblick ins Ofenloch, nach Windhag und zum Sonntagberg. Über das Pechholz, vorbei an der 
malerisch gelegenen Kapelle, führt die Strecke übers Haus Ober Hintereck zum Ziel des Wander-
tages, dem Mostheurigen Ober Rehau  (von dort Fußweg zum Ausgangspunkt / Parkplatz  ca. 15 
Minuten).   
An der Labestation und im Ziel (Feines vom Grill) gibt es Schmankerl und bodenständige Speisen 
(Aufstrichbrote; Ybbstaler Speck etc.) sowie Getränke aus der Region.  
Im Startgeld von € 2.50 (Jugendliche unter 15 Jahren zahlen kein Startgeld!) ist auch ein interessan-
tes Souvenir inkludiert.  

Der Tourismusverein Opponitz freut sich über Ihren Besuch. 
  

 

Parteienverkehrszeiten: MO – FR von 9.00 – 12.00 h u. DI von 9.00 – 12.00 h u. 16.00  – 19.00 h 
Sprechstunden des Bürgermeisters gegen telefonische Voranmeldung: Dienstag v. 16.00 - 19.30 Uhr u. Donnerstag von 10.00 - 12.00 h 

Offenlegung: 
Die „Amtliche Nachrichten - Berichte und Informationen - Gemeinde Opponitz“ sieht sich als eine journalis-
tisch aufbereitete Information der Opponitzer Bevölkerung über kommunale Angelegenheiten aus der Sicht 
der Verwaltung und des Gemeinderates, sowie div. Organisationen zur Förderung eines gemeinschaftlichen 
Trachtens der Bevölkerung. 
 
\\Nt_server\Daten\Benutzerdateien\A Presse u. Rundfunk\A Zeitungsberichte\GDEZEITG\Amtliche Nachrichten\Amtliche 
Nachrichten - 2011-.doc 

 Impressum: 
Herausgeber, Eigentümer und Medieninhaber: Gemeinde Opponitz. 
Für den Inhalt verantwortlich:  Bgm. Ing. Leopold Hofbauer, Hauslehen 21, 3342 Opponitz 
Eigenvervielfältigung, hergestellt mit Toshiba 5520 Auflage: 360. 
 
„Amtliche Nachrichten - Berichte und Informationen - Gemeinde Opponitz“  ist ein offizielles und  
amtliches Mitteilungsblatt der Gemeinde Opponitz.  

Am Sonntag, 03. Juni 2012 von 09:00 bis 17:00 Uhr 
findet im Mostviertler Bildungshof Gießhübl 
der traditionelle „Tag der offenen Tür“ statt. 

 
Wir bieten an diesem Tag unter dem Motto „Landwirtschaft mit Leiden-
schaft“, ein buntes Programm und wollen damit unsere Schulausbildungs-
zweige und Aktivitäten einem breiten Publikum präsentieren.  
Weiters bieten wir Köstlichkeiten aus Küche und Keller. 
 

Wo Lernen zum Erlebnis wird! 
Mostviertler Bildungshof, Gießhübl 7, 3300 Amstetten 

Tel.: 07472-62722 oder www.mostviertler-bildungshof.at 
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… zur Feier unserer Dankeskapelle,  
die zu Ehren des Hl. Antonius zu Padua  

errichtet wurde. 
 

Sie wird von Herrn Dechant Friedrich Lenhart 
und Herrn Pfarrer  

OstR Prof. Alois Penzenauer geweiht. 
 

Für die musikalische Umrahmung sorgen  
der Kirchenchor Opponitz unter der Leitung  

von Herrn Franz Schnabel 
  

sowie die Trachtenmusikkapelle Opponitz  
unter der Leitung von Herrn Kapellmeister 

Gerhard Schweiger. 

 
… weiters möchten wir  

„60 Jahre Familie Tazreiter,   
seit Mai 1952 auf dem  

Gasthof „Bruckwirt“, feiern. 
 
 

Der „Bruckwirt“ besteht nachweislich seit 
1305 als „Oedlein an der Bruck“.  

 
Die Besitzer waren damals die Familie Ber-
naus. „Bruckwirt“  ist somit 707 Jahre alt 
und damit um 10 Jahr älter, als das älteste 
Gasthaus Deutschlands in Freiburg (1315). 

 
… also doch viele Gründe um zu feiern! 

 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und 
auf einen gemütlichen, schönen Tag ! 

 
Ihre Familie Tazreiter „Bruckwirt“ 

 
Einladung zur Kapelleneinweihung und zur Feier „60 Jahre Bruckwirt“ 
 

 
 
 

Sonntag, 04. März 2012 beim 
Haus „Opponitz“ 

 

Start und Nennschluss: 13.00 Uhr 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Wir möchten Sie gerne am 
 

FREITAG, dem 11. MAI 2012  
 

um 17.00 UHR einladen … 
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